
Integrative
Schulbetreuung
im Kreis Minden-Lübbecke



    Wir begleiten Sie.
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Die Schulbegleitung 

 

Um Kindern und Jugendlichen mit Behinde-

rung den Schulbesuch und die Teilnahme am 

Unterricht sowie am Schulalltag zu ermögli-

chen, können Integrationshelfer für Schulbe-

gleitungen im Rahmen der Eingliederungshilfe 

oder des Kinder- und Jugendhilfegesetzes in 

Anspruch genommen werden. 

Somit können Kinder und Jugendliche, die auf-

grund ihrer jeweiligen Behinderung einer zu-

sätzlichen, individuellen Betreuung bedürfen, 

Unterstützung zur Bewältigung des Schulall-

tags erhalten. 

 

 

Die Integrationshelferin / Der Integrationshelfer 

 

Die Aufgaben der Integrationshelfer/-innen werden 

dem individuellen Bedarf des/der zu betreuenden 

Schülers/Schülerin ausgerichtet und mit den Eltern, 

dem Lehrpersonal und dem Integrationshelfer im 

Rahmen eines Planungsgespräches vereinbart. 

 

Eine Schulbegleitung ist an Regelschulen sowie an 

Förderschulen möglich. 

 

Vorteile einer individuellen Schulassistenz 

 

 kontinuierlicher Ansprechpartner für  

Schüler/Eltern und Lehrer 

 Hilfe bei der Orientierung 

 Unterstützung im Unterricht in Absprache 

 mit Lehrpersonal 

 Förderung von Selbständigkeit 

 Begleitung bei schulischen Veranstaltungen 

 Ausflügen und Klassenfahrten 

Wir unterstützen Sie! 

 

 Wir suchen den geeigneten I-Helfer für den 

zu betreuende/n Schülerin/Schüler und stel-

len den Kontakt zwischen Schülerin/Schüler, 

Eltern und Lehrer her. 

 

 Wir unterstützen Sie bei der Antragstellung. 

 

 Gerne besuchen und beraten wir Sie auch 

in der häuslichen Umgebung, z.B. Verhinde-

rungspflege und bei zusätzlichen Betreu-

ungsleistungen.  

 

 Termine können kurzfristig vereinbart  

werden. 


